
Neuregelung bei Erbschafts- und Schenkungsteuer für Personen, die pflegen: 

 

Gemäß § 13 Absatz I Nr. 9 Erbschaftssteuergesetz 

 

 

Bleibt ein steuerpflichtiger Erwerb bis zu  20 000 Euro steuerfrei, der Personen 

anfällt, die dem Erblasser unentgeltlich oder gegen unzureichendes Entgelt Pflege oder 

Unterhalt gewährt haben, soweit das Zugewendete als angemessenes Entgelt anzusehen ist. 


